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Erstes Gesetz zur Änderung des Bundesfernstraßenmautgesetzes

Drucksache: 392/13

I. Zum Inhalt des Gesetzes

Die Richtlinie 2011/76/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom
27. September 2011 zur Änderung der Richtlinie 1999/62/EG über die
Erhebung von Gebühren für die Benutzung bestimmter Verkehrswege durch
schwere Nutzfahrzeuge ist bis zum 16. Oktober 2013 durch die Mitgliedstaaten
umzusetzen. Da diese jedoch nur freiwillige Maßnahmen beinhaltet, deren
Inanspruchnahme durch die Bundesregierung nicht geplant ist, sind keine neuen
Gesetze oder Verordnungen erforderlich. Es müssen lediglich bestehende Ver-
weise auf die Richtlinie 1999/62/EG im Bundesfernstraßenmautgesetz ange-
passt werden.

Im Zuge dieser Anpassung beabsichtigt die Bundesregierung, einige Ände-
rungen im Gesetz vorzunehmen.

So wird im § 3 des Bundesfernstraßenmautgesetzes (BFStrMG) die Definition
des mautpflichtigen Abschnitts, die Rundung der Längen der mautpflichtigen
Abschnitte und eine Beschreibung der Berechnung der Mautgebühren ergänzt.
Hier erfolgt lediglich eine Klarstellung und Erläuterung zur tatsächlichen
Erhebung der Mautgebühren.

Des Weiteren wird in § 7 des BFStrMG ein neuer Absatz 3a eingefügt, der
regelt, dass das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) zur Überwachung des
privaten Betreibers des Mautsystems stichprobenartig optisch-elektronische
Einrichtungen (Videoüberwachung) einsetzen darf. Die so gewonnenen Daten
werden mit den Kontrolldaten der jeweiligen Mautkontrollbrücken verglichen.
Auf diesem Weg wird festgestellt, ob die Mautkontrollbrücken Mautpreller
zuverlässig erkennen. Die Betreiberüberwachung wird seit Beginn der
Mauterhebung durchgeführt. Hier geht es darum zu überprüfen, ob die
Vorgaben des Maut-Betreibervertrages durch die Betreibergesellschaft
eingehalten werden. Die stichprobenartige Überprüfung mit Hilfe der
Videoüberwachung macht eine Datenschutzregelung nötig. Diesem Erfordernis
wird durch das Einfügen eines neuen Absatz 5a in § 9 BFStrMG Rechnung
getragen.
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Letztlich wird ein neuer § 8a eingefügt, der die Bekanntgabe von Verwaltungs-
akten im Ausland regelt. Hiernach gilt ergänzend zum Verwaltungsverfahrens-
gesetz die Abgabenordnung entsprechend.

II. Zum Gang der Beratungen

Der Bundesrat hatte in seiner Stellungnahme zu dem Gesetzentwurf gefordert,
die Eigentümer von Kraftfahrzeugen als Mautschuldner zu streichen, da es sich
bei der Maut um eine Nutzungsgebühr handele. Weiterhin sprach sich der
Bundesrat dafür aus, die Daten der Videoüberwachung unverzüglich zu
löschen, sobald sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich seien.
Diesen Änderungsbegehren wurde im weiteren Gesetzgebungsverfahren nicht
gefolgt.

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz in geänderter Fassung angenommen.
Durch die Änderungen erfolgte eine Neufassung des ursprünglichen
Gesetzentwurfs.

Aus Gründen der Rechtssicherheit und der Praktikabilität sollen die Mautsätze
künftig ausschließlich durch Gesetz und nicht mehr durch Rechtsverordnung
festgesetzt werden. Aus diesen Gründen soll die bereits mit dem Inkrafttreten
des BFStrMG am 19. Juli 2011 begonnene Entwicklung als Dauerreglung
etabliert und die bisherige Ermächtigung ersatzlos gestrichen werden. Die
Mautsätze werden nunmehr in der Anlage 1 (zu § 3 Absatz 3) festgesetzt. Diese
Regelung erfordert eine vollständige Neufassung des § 3 sowie einige
Änderungen des Gesetzes aus redaktionellen Gründen (so Artikel 1 Nummer 4,
Artikel 1 Nummer 9). Der neugefasste § 14 und die Anlagen 2 und 3 (zu § 14)
regeln Alt-Sachverhalte und enthalten eine klarstellende gesetzliche
Bestätigung der in der Vergangenheit durch die Mauthöheverordnung
festgesetzten Mautsätze für die jeweiligen Gültigkeitszeiträume der jeweils
maßgeblichen Fassung der Mauthöheverordnung.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der Verkehrsausschuss empfiehlt dem Bundesrat, zu dem Gesetz einen Antrag
gemäß Artikel 77 Absatz 2 des Grundgesetzes nicht zu stellen.


